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Keine Rechtsmissbräuchlichkeit der Amtsniederlegung des Alleinvorstands einer AG

Das OLG Hamburg hat entschieden, dass die Amtsniederlegung des alleinigen Vorstands einer 
Aktiengesellschaft auch dann nicht zur Handlungsunfähigkeit der Gesellschaft und damit zur 
Unwirksamkeit der Amtsniederlegung wegen Rechtsmissbräuchlichkeit führt, wenn nur noch ein 
Aufsichtsratsmitglied verbleibt.

Nach dem OLG seien an die Voraussetzung der Handlungsunfähigkeit hohe Voraussetzungen zu 
knüpfen. Diese seien vorliegend nicht erfüllt, da sowohl das verbleibende Mitglied des Aufsichtsrats 
als auch jeder Aktionär die gerichtliche Ergänzung des Aufsichtsrats nach § 104 Abs. 1 S.1 AktG 
beantragen könne. Auf diesem Weg könne die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats wieder hergestellt 
werden mit der Folge, dass der Aufsichtsrat einen neuen Vorstand bestellen könne. Daneben bestehe 
nach § 85 AktG die Möglichkeit, einen Notvorstand durch das Registergericht bestellen zu lassen.
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